
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) 
 

der Marktgemeinde Hahnbach vom 21.10.2004 
 
 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Marktgemeinde 
Hahnbach folgende 
 

Satzung 
 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (2. Ände-
rungssatzung) 
 
 

§ 1 
 
1. § 9 Abs. 2 (Grundgebühr) erhält folgende Fassung: 

 
"Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Hauptwasserzählern mit Nenndurch-
fluss 
 
 bis 2,5 m³/h 13,00 EUR/Jahr 
 bis 6    m³/h 18,00 EUR/Jahr 
 bis 10  m³/h 26,00 EUR/Jahr 
 über 10  m³/h 36,00 EUR/Jahr" 

 
2. § 10 Abs. 3 (Verbrauchsgebühr) erhält folgende Fassung: 

 
"Die Gebühr beträgt 0,77 EUR pro Kubikmeter entnommenen Wassers." 
 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 
 
 
 
Hahnbach, 21.10.2004 
Markt Hahnbach 
 
 
Hans Kummert 
Erster Bürgermeister 


